
Stand 25.03.2019 

Aktueller 
Sachstand 
Luftreinhaltung 
 
Status Luftqualität 
Sachstand der 
Förderprojekte M³ 
März 2019* 
 
Gemeinsamer Ausschuss 
AUGE/VU 
26.03.2019 

  
*Die Förderprojekte werden aus Mitteln 

des „Sofortprogramms Saubere Luft 

2017-2020“ des Bundes gefördert.  
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Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerte der ortsfesten 
Messstellen in Mainz  2001-2018 (endvalidiert) 

Jahr Grenzwert Mombach Goetheplatz Zitadelle 
Parcus-

straße 

Große 

Langgasse 
Rheinallee 

2001 58 30 38 43 54 50 46 

2002 56 32 37 43 50 47 45 

2003 54 33 37 49 50 - 46 

2004 52 30 37 43 50 47 45 

2005 50 32 40 45 54 46 46 

2006 48 31 41 52 57 48 48 

2007 46 29 35 39 56 43 44 

2008 44 26 32 38 53 41 41 

2009 42 29 35 40 61 46 47 

2010 40 28 36 41 61 45 45 

2011 40 28 34 40 56 46 45 

2012 40 27 33 37 56 44 42 

2013 40 26 - 37 58 42 41 

2014 40 28 - 38 57 43 43 

2015 40 23 - 39 57 45 40 

2016 40 24 - 36 53 42 39 

2017 40 23 - 33 48 42 36 

2018 40 24 - 33 47 - 38 
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Stickstoffdioxid- Jahresmittelwerte der 
Passivsammlerstellen (nicht endvalidiert) 

Passivsammler, die die Aufstellkriterien der 
39. BImSchV erfüllen   NO2 in µg/m³          

Messstelle / Messjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bahnhofstraße 52 53 55 53 )* 55 

Hintere Bleiche 38 38 36 34 35 32 

Kaiserstr./Rheinallee 55 56 53 51 50 49 

Binger Str. 53 55 56 52 59 44 

Münsterplatz 54 55 53 53 )* )* 

Gr.Bleiche/Mundus 46 48 43 43 42 40 

Leibnizstraße 36 33 30 29 30 29 

Boppstraße 44 44 41 41 41 36 

Gr.Bleiche/Rheinstr. 46 48 43 40 42 40 

Feldbergplatz 33 34 32 29 31 29 

Finanzministerium 41 39 37 35 37 35 

Konrad-Adenauer-Ufer 31 31 27 27 28 27 
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Februar/3. Märzwoche 2019: EXTREM 
hohe Werte im Mittel an sämtlichen 
Messstellen (noch nicht endvalidiert) : 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Luftqualität 

Februar  
 

Seit 1.1.2019 
(Stand 24.3.) 

Parcusstraße 55 µg/m³ 45 µg/m³ 

Zitadelle 46 µg/m³ 35 µg/m³ 

Rheinallee 48 µg/m³ 36 µg/m³ 

Mombach 37 µg/m³ 26 µg/m³ 
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Mainz lag fast den gesamten Februar unter der stärksten Inversion seit vor rund einem Jahr mit der 
Messung des vertikalen Temperaturprofils seitens des LFU begonnen wurde  Luftmassen können 
nicht ausgetauscht werden  Ansammlung von Luftschadstoffen 

Dieses Wetterphänomen in dieser Ausprägung ist äußerst selten, dass sich 3 verschiedene 
Inversionstypen überlagern: 

• Mitteleuropa lag bis Ende Februar unter einem großen Hochdruckgebiet, in dem die Luft 
großräumig absinkt. Beim Absinken erwärmt sich die Luft stärker als am Boden. 

• Die Höhenströmung ist südlich und transportiert warme Luft in der Höhe heran. 

• Die Nacht war klar, so dass der Boden sich durch die Ausstrahlung stärker abgekühlt hat als die 
Höhe. 

 

 

 

 

Bsp. : Am 14.2.2019 betrug die Temperatur auf 1000m nachts 10°C, in 2m Höhe über dem Dach 2°C 
und der Boden ist an der Uni Mainz sogar auf -6°C abgekühlt. 

 

 

 

 

 

 

Begründung für die hohen Werte im Februar  
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Anstieg in Wiesbaden und 
Frankfurt und an der 
Hintergrundmessstation Mainz 
Mombach 

 

Signifikante Absenkung der 
Stickoxidbelastungen im Vergleich 
zu anderen Referenzmessstellen 
an der Parcusstraße: 

Durch die Neubeschaffung von 23 
Euro-6-Bussen und Nachrüstung 
von 97 Dieselbussen (Euro-4, Euro-
5 bzw. EEV) wurde eine zus. 
Absenkung an der Messstelle 
Parcusstraße von ca. 5 µg 
prognostiziert (DOAS, Benz+Walter, 
Lohmeyer).  

 Dies ist bereits jetzt erkennbar 

 

 

 

 

Entwicklung NO2 in Mainz im Vergleich 
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Gründe für Rückgang 2019 

Die Mainzer Mobilität verfügt nun über 121 umweltfreundliche Busse des Euro-
VI-Standards: 

• 97 nachgerüstete  

• 23 neue Euro-VI-Busse 

• 1 Hybridbus 

• Zusätzlich fährt der Subunternehmer der MVG seit der Neuvergabe Ende 2016 
ausschließlich mit 22 Euro-VI-Bussen.  

• Bei einem Spitzeneinsatz von 117 Fahrzeugen an Werktagen werden alle Linien 
mit Bussen des Euro-VI-Standards bedient und natürlich von der lokal 
emissionsfreien Straßenbahn.  

 

Verschiedene kleinere Sofortmaßnahmen, z.B.: 
 

• Zuflussdosierung und Anpassung der LSA in Parcusstraße ist erfolgt 
• Verstärkte Kontrollen Ladezonen 
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Förderprojekte Gesamtübersicht 
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Förderprojekte Stadt Mainz (incl. Bescheid) -1 



Stand 25.03.2019 

 

Förderprojekte Stadt Mainz (incl. Bescheid) -2 
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Förderprojekte Mainzer Mobilität (incl. Bescheid) -1  
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Förderprojekte Mainzer Mobilität (incl. Bescheid) -2  
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Förderprojekte Mainzer Mobilität (angekündigt/offen) 
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Förderprojekte Mainzer Stadtwerke 
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 Nächste Schritte 
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Sachstand/ Schwerpunkte/ Mögliche Förderaufrufe 

 Erste Stellenneubesetzung bei Amt 61 für 1.4.2019 
und 1.06.2019 geplant (Schwerpunkt Betriebliches- 
und schulisches Mobilitätsmanagement, Logistik, 
GIS und Digitalisierung), alle 3 weiteren Stellen sind 
derzeit noch im Ausschreibungserfahren. 

 4. Call Digitalisierung des Bundes-Programms 
„Sauber Luft“ für Ende März 2019 erwartet 
Schwerpunkt: Logistik mit einem Fördervolumen 
über 300 Mio.€, Laufzeit bis 2024 

 Teilnahme am von der "Nationalen 
Klimaschutzinitiative" (NKI) geförderten Projekt 
"Klimafreundlicher Lieferverkehr für saubere und 
lebenswerte Städte“ 

 Zus. Call zur Förderung von Batteriebussen: Zweite 
Chance für die Mainzer Mobilität 

 2018 abgelehnte Radverkehrsprojekte werden (mit 
WI gemeinsam) 2019 wieder angemeldet. 
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Sachstand Fortschreibung Luftreinhalteplan 

 

• Offenlage beendet (01.02. bis 28.02.2019) 

• Einwendungsfrist beendet (01.03. bis 14.03.2019) 

• Veröffentlichung im Amtsblatt am 29.03.2019 

• ab 01.04.2019 wirksam durch Veröffentlichung auf der 
Internetseite der Stadt Mainz 
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Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

 
• Inhalt: Bei einer Überschreitung des NO2-Grenzwertes von bis 

zu 50 µg/m³ ist ein Fahrverbot nicht verhältnismäßig, wenn 
andere Luftreinhaltemaßnahmen durchgeführt werden 

• Die Änderung ist noch nicht rechtskräftig 

• kann in die derzeitige Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
nicht eingearbeitet werden 

• Fortschreibung muss zum 1. April 2019 wirksam sein (VG-
Urteil!) 

• Entscheidung über Fahrverbot fällt zur Jahresmitte, abhängig 
von den Messwerten und Gesetzeslage 
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Neue Passivsammlermessungen des LfU 

 
• Forderung des Gerichts: Ausbreitungsberechnung als 

Grundlage des Luftreinhalteplans  

• 1 Angebot: Fa. Lohmeyer (Stuttgart)  

• Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung ergab hohe NO2-
Werte an der Rheinachse, Steigungsstrecke Windmühlen-
straße und am Fichteplatz 

• Diskrepanz zu den bisherigen Messungen des LfU 
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Neue Passivsammlermessungen des LfU 

 • Daher Bitte an das MUEFF nach 
entsprechenden Messungen 

• Das LfU hat 5 zusätzliche 
Passivsammler installiert, davon 
3 in der Rheinachse 

• Ergebnisse werden etwa in 1 
Jahr (Jahresmittelwert!) 
vorliegen  

• dann erneute Betrachtung und 
ggf. Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans 
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Zeitschiene 

 Februar-Juli 18 Bearbeitung Masterplan M³, erste Förderprojekte (Calls 1 und 2) 

 24 Oktober 18 Gerichtsurteil Mainz 

 Sept. 18 – Nachrüstung / Neuanschaffung von Bussen 
Feb./März  19      

 Nov. 18 Erste Maßnahmen an LSA Parcusstraße  

 Seit Dez. 18 Wöchentliches Monitoring, Erarbeitung der Fortschreibung des 
  Luftreinhalteplans    

 Ab 01. 02.19 Offenlage Luftreinhalteplan  Einwendungen 

 26.03.19 Sachstand im Gemeinsamen Verkehrs- und Umweltausschuss 

 März 19 vrs. Call 4 

 01.04.19 Luftreinhalteplan tritt in Kraft 

 Juli 19  Bewertung der Luftschadstoffe der ersten Jahreshälfte 

 01.09.19 Mögliche Fahrverbote laut Gerichtsurteil  

 31.12.19 Projektabschluss Call 1 und 2 

 31.12.20 Projektabschluss Call 3 



              Fazit 

Die Belastung geht kontinuierlich zurück, d.h. die Maßnahmen greifen 

Gerichtsurteil gibt uns auf, zum 01.04 den Luftreinhalteplan fortzuschreiben 
und darin auch ein Konzept für Verkehrsverbote aufzunehmen. 

Wenn eine Gesetzesänderung zur Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten in 
Kraft tritt, müssen die neuen Regelungen bei der Frage der Durchsetzung der 
Verkehrsverbote beachtet werden. Dies kann dazu führen, dass die im 
Luftreinhalteplan vorgesehene Maßnahme zu Fahrverboten nicht umgesetzt 
wird. 

Die Stadt Mainz hat als oberstes Ziel die 
Unterschreitung des Grenzwerts und damit eine 
Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt 
Daher wird die Stadt Mainz selbstverständlich weiter die Maßnahmen aus 
dem M³ umsetzen 

 


